
Hygieneplan

Gemäß § 36 Infektionsschutzgesetz (IfSG) sind Schulen ab 2001 verpflichtet, in Hygieneplänen
innerbetriebliche  Verfahrensweisen  zur  Einhaltung  der  Infektionshygiene  festzulegen.  Mit  dem
Hygieneplan wird der Zweck verfolgt, Infektionsrisiken in den betreffenden Einrichtungen zu
minimieren.

Die Ausarbeitung soll unter Berücksichtigung der folgenden Schritte erfolgen:

· Infektionsgefahren analysieren
· Risiken bewerten

· Risikominimierung ermöglichen
· Überwachungsverfahren festlegen
· den Hygieneplan selbst turnusmäßig überprüfen
· Dokumentations- und Schulungserfordernisse festlegen

Es erscheint sinnvoll, die Blickrichtung des Hygieneplanes nicht eng auf die Vermeidung von
Infektionsgefahren  zu  beschränken,  sondern  bestimmte  Aspekte  des  Arbeitsschutzes,  der
Lufthygiene und der allgemeinen Hygiene mit zu berücksichtigen.

Als Hilfestellung dient dieser Musterhygieneplan,  auf dessen Grundlage die Schulen "ihren"
aktuellen Hygieneplan entwickeln können. Die Gliederung vermittelt eine Übersicht über die
berücksichtigten Themenbereiche, die nachfolgende ausformulierte Fassung enthält nähere
Informationen dazu.

Soweit  verschiedene im Muster-Hygieneplan  enthaltene Einrichtungen in  einer  Schule  nicht
vorhanden sind, können die betreffenden Abschnitte ersatzlos gestrichen werden.

Der  im  Muster-  Hygieneplan  enthaltene  Begriff  "regelmäßig"  ist  nach  eigenem Ermessen  und
Bedarf durch die zuständigen Verantwortlichen der Einrichtung selbst festzulegen.

Falls es die besonderen Bedingungen an einer Schule erfordern, ist der Hygieneplan entsprechend
zu erweitern.

Es  sollten  Zeitabschnitte  festgelegt  werden,  nach  denen  die  Effizienz  und  die  Aktualität  der
Hygienepläne durch die Schule überprüft und ggf. aktualisiert werden.

Anlässlich  der  Corona-Pandemie  ist  dieser  Hygieneplan  ergänzt  worden.  Er  gilt  auch  für
externe Partner und Gäste der Schule.  Das Handout für  Schüler/-innen,  Lehrer/-innen und
Eltern gilt diesbezüglich als Teil des Plans.
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1. Hygiene in Unterrichtsräumen

1.1 Lufthygiene
Nach jeder Schulstunde (45 Minuten) ist in den Klassenräumen eine ausreichende Lüftung durch
Querlüftung/ Stoßlüftung  durch  vollständig  geöffnete  Fenster  über  mehrere  Minuten
vorzunehmen.

1.2 Reinigung von Flächen und Fußböden sowie Abfallentsorgung
Eine gründliche und regelmäßige Reinigung der Fußböden sowie häufig genutzter Flächen und
Gegenstände  ist  wesentlich  für  einen  guten  Hygienestatus  in  der  Schule.  Das  Auslegen  von
Schmutzmatten im Eingangsbereich kann den Eintrag von Schmutz in das Gebäude reduzieren.
Fußböden (glatte Oberflächen, aber auch textile Bodenbeläge) müssen feucht zu reinigen und zu
desinfizieren sein. Grundsätzlich ist in Schulen und sonstigen Ausbildungseinrichtungen für Kinder
und  Jugendliche  eine  Desinfektion  nur  dann  erforderlich,  wenn  Verunreinigungen  durch
Ausscheidungen, Erbrochenes, Blut, etc. auftreten, Infektionserreger in der Einrichtung bekannt
werden und die Gefahr einer Weiterverbreitung besteht. Die Fußböden der Klassenräume sind von
den Schülern täglich zum Schulende grob zu reinigen (besenrein). Darüber hinaus werden sie
mind.  2x wöchentlich nass gereinigt,  Tische oder sonstige oft  benutzte Gegenstände sind 2x
wöchentlich  nass  zu  reinigen.  Chemie-  und  Physikräume  ggf.  zusätzlich  nach  Benutzung.
Teppichböden sind mind.  2x wöchentlich mit  einem Staubsauger  gründlich abzusaugen.  Eine
Grundreinigung sollte regelmäßig erfolgen.

1.3 Besonderheiten während der Corona-Pandemie
Potentiell  kontaminierte  Flächen,  die  durch  Händekontakte  zu  einer  Übertragung  beitragen
könnten, sollen durch eine  arbeitstägliche Reinigung und  in zuvor definierten Bereichen, z.B.
Handkontaktflächen,  gemeinsam  benutzten  Tastaturen,  Sanitäranlagen,  Türklinken  und
Treppenläufen,  ggf.  durch  eine  zusätzliche Flächendesinfektion  mittels  Wischdesinfektion
dekontaminiert werden. Es werden nur geeignete Desinfektionsmittel für alle Handkontaktflächen
verwendet.

Die Abfallkörbe werden von den Schülern/-innen entleert: Papier mindestens jeden Freitag und
gelber Punkt mindestens zweimal wöchentlich, der Restmüll von den Putzfrauen.

1.4 Kleiderablage
Die Kleiderablage für die Oberbekleidung ist so zu gestalten, dass die Kleidungsstücke der Schüler
keinen direkten Kontakt untereinander haben, da sonst die Gefahr der Übertragung von Läusen
besteht. Deshalb erfolgt die Kleiderablage z.Zt. auf den Stühlen.

2. Schulreinigung

2.1 Schulreinigung durch Fremdfirmen
Die im Leistungsverzeichnis enthaltenen Reinigungsprogramme/-intervalle für die beauftragten
Putzfirmen sind durch den Hausmeister täglich zu kontrollieren.

2.2 Unfallgefahren
Bei  Nassreinigungen  ist  darauf  zu  achten,  dass  keine  Pfützen  nach  der  Reinigung  auf  dem
Fußboden zurückbleiben, welche Rutschgefahren mit sich bringen. Für Reinigungsmittel ist ein
abschließbarer Aufbewahrungsort vorzusehen.

3. Hygiene im Sanitärbereich und im Außenbereich

3.1 Sanitärausstattung
Die Sanitärbereiche sind mit Einmalhandtüchern oder Handtuchrollenspendern sowie mit Spender-
vorrichtung  für Flüssigseife auszustatten.  Gemeinschafts-Stückseife  und  Gemeinschaftshand-



tücher sind nicht  zulässig.  Eine ausreichende Anzahl von Abfallbehältern für  Papierabfälle  ist
bereitzustellen und täglich zu entleeren. In den Mädchentoiletten müssen ein Spender für Tüten,
für Monatsbinden und verschließbare Abfallbehälter vorhanden sein. Es ist darauf zu achten, dass
es sich um stabile Vorrichtungen mit einer leicht zu reinigenden Oberfläche handelt.

3.2 Händereingung
Händewaschen  und  ggf.  Händedesinfektion  sind  die  wichtigsten  Maßnahmen  zur
Infektionsverhütung  und  Infektionsbekämpfung.  Das  Waschen  der  Hände  ist  der  wichtigste
Bestandteil der Hygiene, denn hierbei wird die Keimzahl auf den Händen erheblich reduziert. Die
hygienische Händedesinfektion bewirkt eine Abtötung von Infektionserregern wie Bakterien oder
Viren.

Eine Händereinigung ist daher durchzuführen:
- nach der Ankunft in der Schule
- nach dem Spielen auf dem Schulhof
- nach dem Naseputzen, Niesen und Husten,
- nach jedem Toilettengang,
- vor und nach dem Umgang mit Lebensmitteln, und dem Essen,
- nach Tierkontakt,
- bei Bedarf.

Dazu  gibt  es  ausreichend  Möglichkeiten  in  den  Sanitäranlagen  der  Schule,  die  unter
Abstandwahrung gut erreichbar sind. Eine Möglichkeit zur Händedesinfektion steht während der
Pandemie zusätzlich auf den Fluren bzw. ab Mai 2020 in den Klassen bereit.

3.3 Wartung und Pflege
Die Toilettenanlagen und deren Ausstattung sind täglich feucht zu reinigen und regelmäßig zu
warten. Eine zeitnahe Reparatur von Defekten und sorgfältige Pflege muss sichergestellt sein.
Die Wartungsvorgaben der Hersteller sind zu beachten. Bei Verschmutzung mit Fäkalien, Blut oder
Erbrochenem ist nach Entfernung der Kontamination eine prophylaktische Wisch-Desinfektion mit
einem  in  Desinfektionsmittel  getränkten  Einmaltuch  (VAH-Liste)  erforderlich.  Eine  effektive
Desinfektion  wird  erreicht,  wenn  ein  geeignetes  Desinfektionsmittel  in  der  vorgeschrieben
Konzentration  und  unter  Beachtung  der  Einwirkzeit  angewendet  wird.  Hierzu  müssen  die
Herstellerangaben des Desinfektionsmittels beachtet werden. Bei der Desinfektion ist geeignete
Schutzkleidung, wie Arbeitsgummihandschuhe und/oder Schürze, zu tragen.

3.4 Be- und Entlüftungen
Die  Reinigung  und  das  Instandhalten  der  Entlüftungseinrichtungen  in  den  Sanitärbereichen
müssen regelmäßig erfolgen.

4. Turnhallen

Auf die einleitenden Bemerkungen zur Schulreinigung (Punkt 2 dieses Plans) wird verwiesen. Für
die sanitären Einrichtungen der Turnhalle gilt Abschnitt 3 entsprechend.  Die Kleiderablage für
die Bekleidung ist so zu gestalten, dass die Kleidungsstücke der Schüler keinen direkten Kontakt
untereinander haben, da sonst die Gefahr der Übertragung von Läusen besteht.

Die  Reinigung  von  Turnhallen  erfolgt  arbeitstäglich  durch  feuchtes  Wischen.  Bei  einer
Kontamination der Flächen bzw. Materialien ist eine Desinfektion mit einem Mittel der VAH-Liste
durchzuführen.  Nass-  bzw.  Duschbereiche  sind  täglich  zu  reinigen  und  mit  einem
Desinfektionsmittel (VAH-Liste) zu desinfizieren.

5. Trinkwasserhygiene

Legionellenprophylaxe/ Stagnationsprobleme
Kalkablagerungen  an  den  Duschköpfen  sind  in  den  erforderlichen  Zeitabständen  zu
entfernen.  Nach längerer  Nichtbenutzung, einem  Wochenende  und  nach  Ferien  soll  das



Trinkwasser vor dem menschlichen Genuss ca. 5 Minuten ablaufen gelassen werden, um die
Leitungen  zu  spülen. Trinkwasserzubereitungsgeräte,  z.B.  Soda-Streamer,  dürfen  nicht
verwendet werden. 

6. Erste Hilfe, Schutz des Ersthelfers

6.1 Hygiene im Sanitätsraum 
Der Erste-Hilfe-Raum sollte mit einem Handwaschbecken, Flüssigseife und Einmalhandtuchpapier
ausgestattet  sein.  Er  darf  nicht  als  Abstell-  oder  Lagerraum  zweckentfremdet  werden.  Die
Krankenliege ist nach jeder Benutzung von sichtbaren Verschmutzungen zu reinigen und ggf. mit
einem Flächendesinfektionsmittel zu desinfizieren. Verbandsmaterialien müssen zu jeder Zeit zur
Verfügung gestellt werden (§ 26 GUV-V A1 „Grundsätze der Prävention“).

6.2 Versorgung von Bagatellwunden
Bei Bagatellwunden ist die Wunde vor dem Verband mit Leitungswasser (Trinkwasser) zu säubern.
Der Ersthelfer hat dabei Einmalhandschuhe zu tragen und sich vor sowie nach der Hilfeleistung
die Hände zu desinfizieren.

6.3 Behandlung kontaminierter Flächen
Mit Blut oder Exkreten kontaminierte Flächen sind unter Verwendung von Einmalhandschuhen mit
einem mit Desinfektionsmittel getränkten Tuch zu reinigen, die betroffene Fläche ist anschließend
nochmals regelgerecht zu desinfizieren.

6.4 Überprüfung des Erste-Hilfe-Inventars
Geeignetes  Erste-Hilfe-Material  enthalten  gemäß  der  Unfallverhütungsvorschrift  "GUV  Erste
Hilfe 0.3":

- großer Verbandkasten nach DIN 13169 " Verbandkasten E"
- kleiner Verbandkasten nach DIN 13157 " Verbandkasten C"

Zusätzlich  ist  im  Erste-Hilfe-Raum  der  Verbandskasten  mit  einem  alkoholischen
Desinfektionsmittel zur Händedesinfektion in einem fest verschließbaren Behältnis auszustatten.

Verbrauchte  Materialien  (z.B.  Einmalhandschuhe  oder  Pflaster)  sind  umgehend  zu  ersetzten,
regelmäßige Bestandskontrollen der Erste-Hilfe-Kästen sind durchzuführen. Insbesondere ist das
Ablaufdatum  des  Händedesinfektionsmittels  zu  überprüfen  und  dieses  erforderlichenfalls  zu
ersetzen.

6.5 Notrufnummern:
* Polizei Tel.: 110
* Feuerwehr Tel.: 112
* Kinderarzt Tel.: 
* Notarzt Tel.: ....
* Giftinformationszentren u.a. Beratungsstelle bei Vergiftungen: Tel. 0228 2873211 –Uni Bonn-

7. Küche

7.1 Allgemeine Anforderungen
Im folgenden werden sowohl Lehrküchen als auch Küchen für die Schulverpflegung gleichwertig
behandelt.

Personen, die an einer Infektionserkrankung im Sinne des § 42 Infektionsschutz-Gesetzes (IfSG)
oder an infizierten Wunden oder an Hautkrankheiten erkrankt sind, bei denen die Möglichkeit
besteht,  dass deren  Krankheitserreger über Lebensmittel übertragen werden können, dürfen in
der Küche nicht beschäftigt werden.
Das Küchenpersonal ist gemäß § 43 IfSG einmal jährlich über die Tätigkeitsverbote zu belehren.
Das Küchenpersonal ist darüber hinaus einmal jährlich lebensmittelhygienisch zu schulen.
Eine getrennte Aufbewahrung der  Straßen-  und Arbeitskleidung ist  sicherzustellen  (getrennte
Spinde oder Spinde mit Trennwand, sog. Schwarz- Weiß- Trennung).



7.2 Händedesinfektion
Eine Händedesinfektion für die in der Küche Beschäftigten ist in folgenden Fällen erforderlich:

- bei Arbeitsbeginn
- nach Pausen
- nach jedem Toilettenbesuch
- nach Schmutzarbeiten
- nach Arbeiten mit kritischen Rohwaren z.B. rohes Fleisch, Geflügel
- nach Husten oder Niesen in die Hand, nach jedem Gebrauch des Taschentuches

Durchführung: Alle Innen- und Außenflächen einschließlich Handgelenke, Fingerzwischenräumen,
Fingerspitzen, Nagelfalze und Daumen müssen mit einbezogen und die 30 Sekunden Einwirkzeit
eingehalten werden. Die benötigte Desinfektionsmittelmenge beträgt pro Händedesinfektion etwa
3 - 5 ml.
Es  dürfen  nur  geprüfte  und  für  wirksam  befundene  Präparate  eingesetzt  werden.  Dies  ist
gewährleistet, wenn das betreffende Präparat in einer Liste enthalten ist, in die nur hinsichtlich
ihrer  Wirksamkeit  geprüfte  Desinfektionsmittel  aufgenommen  werden.  Bei
Händedesinfektionsmitteln  auch  im  Küchenbereich  handelt  es  sich  um  die  Liste  der  DGHM
(Deutsche Gesellschaft  für  Hygiene und Mikrobiologie).  Hierzu kann Sie das Gesundheitsamt
beraten.
Das Angebot von Händedesinfektionsmitteln über Wandspender hat sich bewährt. Seifen- und
Desinfektionsmittelspender  sind  wöchentlich  auf  deren  Füllstand  hin  zu  überprüfen.  Vor
Neubefüllung der  Spender sind diese zu reinigen.  Aus hygienerechtlichen Gründen sollte man
jedoch für Desinfektionsmittel nur Originalgebinde verwenden.

7.3 Flächenreinigung und -desinfektion
Die Fußböden im Küchenbereich sind täglich zu reinigen.
Für spezielle Tätigkeiten (z.B. Bodenreinigung) ist Schutzkleidung zur Verfügung zu stellen. Die
Schutzkleidung ist  täglich  sowie  bei  Bedarf  zu  wechseln  und  einem  desinfizierenden
Waschverfahren zu unterziehen.
Eine Flächendesinfektion ist erforderlich bei:

- Arbeiten mit kritischen Rohwaren wie rohes Fleisch, Geflügel
- nach Arbeitsende auf Oberflächen, auf denen Lebensmitteln verarbeitet werden

Durchführung:  Das  Flächendesinfektionsmittel  wird  gebrauchsfertig  geliefert  oder  ist  vor
Verwendung mittels geeigneter Dosierhilfe (Messbecher) zuzubereiten.
Das Desinfektionsmittel  wird auf  die betreffende Fläche aufgebracht  und mit  einem Tuch oder
Schwamm mit mechanischem Druck verteilt (Scheuer-Wisch-Desinfektion).
Die  Einwirkzeit  des  Desinfektionsmittels  ist  vor  erneuter  Benutzung  der  Fläche  abzuwarten.
Flächen, die mit Lebensmittel in Berührung kommen, sind danach mit klarem Wasser abzuspülen.
Es dürfen nur geprüfte und für wirksam befundene Desinfektionsmittel eingesetzt werden. Dies ist
gewährleistet, wenn eine DVG -Listung vorliegt (siehe Bezugsadressen). Hierzu kann Sie das
Stadtgesundheitsamt beraten.

7.4 Lebensmittelhygiene
Um einem Qualitätsverlust von Lebensmitteln durch den Befall mit Schädlingen vorzubeugen,
sind  Lebensmittel sachgemäß  zu  verpacken  (z.  B.  Umverpackungen,  Eimer)  und  die
Verpackungen mit dem Anbruchsdatum/ Verarbeitungsdatum und einer Inhaltskennzeichnung zu
versehen.
Folgende betriebseigene Kontrollen der Lebensmittel sind durchzuführen:

- Wareneingangskontrolle auf Verpackung, Haltbarkeit, diverse Schäden an Waren
- tägliche  Temperaturkontrollen  in  Kühleinrichtungen.  Die  Temperatur  darf  in  den

Kühlschränken nicht über 7° C liegen, in Gefrierfächern muss die Temperatur mindestens -
18° C betragen

- wöchentliche Überprüfung der Mindesthaltbarkeitsdaten
- Aufbewahrung von Rückstellproben bei selbst zubereiteten Speisen für 96 Std.
- getrennt nach Komponenten (mind. 100 gr. pro Komponente) in Gefriereinrichtungen



7.5 Tierische Schädlinge
Die  Küche  ist  regelmäßig  auf  Schädlingsbefall  ist  zu  kontrollieren,  bei  Befall  sind
Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen nach  dem Stand  der  Technik  durch eine  Fachfirma zu
veranlassen.  Dabei  ist besonders  darauf  zu  achten,  dass  die  Lebensmittel  nicht  mit  dem
Schädlingsbekämpfungsmittel in Kontakt kommen.
Lebensmittelabfälle müssen in verschließbaren Behältern gelagert werden. Die Behälter sind
nach jeder Leerung zu reinigen. Abfalllager müssen so beschaffen sein und geführt werden, dass
sie sauber und frei von tierischen Schädlingen gehalten werden können.
Küchenfenster, die ins Freie geöffnet werden können, sind mit Insektengittern auszustatten.

8. Schulschwimmbad

entfällt

 9. Raumlufttechnische Anlagen

Neben der Wartung gemäß der technischen Regeln ist einmal jährlich eine optische Kontrolle
aller Anlagenteile sowie der Außenluft - Ansaugöffnungen durchzuführen.

 10. Belehrungs- und Meldepflichten, Tätigkeits- und Aufenthaltsverbote 

Nach  Abschnitt  6  IfSG  (§§  34-36)  bestehen  eine  Reihe  von  Tätigkeits-  und
Aufenthaltsverbote,  Verpflichtungen  und  Meldungsvorschriften  für  Personal  und
Schülerinnen und Schüler bzw. deren Sorgeberechtigte, die dem Schutz vor Übertragung
infektiöser  Erkrankungen  dienen.  Bei  einem  Auftreten  von  Infektionskrankheiten  ist  das
Gesundheitsamt  durch  die  Schulleitung  direkt  hinzuzuziehen.  Bei  Rückfragen  hierzu
wenden Sie sich bitte an das zuständige Gesundheitsamt.

10.1 Belehrungen des Aufsichts-, Erziehungs- und Lehrpersonals
- Personen, die in einer Gemeinschaftseinrichtung für Kinder und Jugendliche Lehr-,

Erziehungs-,  Pflege-,  Aufsichts-,  oder  andere  Tätigkeiten  ausüben,  sind  vor
erstmaliger Aufnahme der Tätigkeiten und darauffolgend mindestens alle zwei Jahre
von ihrem Arbeitgeber über gesundheitliche Anforderungen und Mitwirkungspflichten
nach § 34 IfSG zu belehren.

o Lehrpersonen oder andere in der Einrichtung Beschäftigte, die an den in § 34
(1) genannten Erkrankungen erkrankt oder dessen verdächtigt sind sowie zu
den  in  §34  (3)  genannten  Kontaktpersonen  gehören,  dürfen  ihre  Tätigkeit
nicht  ausüben,  bis  nach  ärztlichem  Urteil  eine  Weiterverbreitung  der
Erkrankung oder Verlausung nicht mehr zu befürchten ist.

o Ausscheider von in §34 (2) benannten Erregern dürfen nur nach Zustimmung
des  Gesundheitsamtes  und  unter  Beachtung  von  Schutzmaßnahmen  die
Schule oder Ausbildungseinrichtung betreten.

o Die Leitung der Schule oder Ausbildungseinrichtung muss über das Auftreten
dieser Erkrankung unverzüglich informiert werden.

10.2.Belehrungen der Eltern, Jugendlichen und Schulkinder
- Laut  IfSG  ist  jede  Person  die  in  einer  Schule  neu  betreut  wird  (oder  deren

Sorgeberechtigte), von der Schule über Mitwirkungspflichten gemäß § 34 Satz 1-4
zu belehren.

o  Schülerinnen  und  Schüler  oder  deren  Sorgeberechtigte  sollen  die
Schulleitung unverzüglich über das Auftreten (§34 Absatz 1-3) der genannten
Krankheitsfälle informieren.

o Kinder und Jugendliche die an den genannten Krankheiten erkrankt, dessen
verdächtigt, Ausscheider oder Kontaktpersonen sind, dürfen die Räume der



Schule  oder  Ausbildungseinrichtung  nicht  betreten,  nicht  benutzen  und  an
Veranstaltungen der Einrichtung nicht teilnehmen.

- Tritt in der Schule oder Ausbildungseinrichtung eine genannte Erkrankung oder ein
entsprechender  Verdacht  auf,  so  müssen  nicht  nur  die  Sorgeberechtigten  der
betroffenen Person, sondern auch die der anderer Kinder und Jugendlichen darüber
anonym informiert werden. Dies kann über Informationsveranstaltungen, persönliche
Gespräche, Merkblätter oder Aushänge erfolgen.

- Im Sinne  der  Infektionsprävention  sollen  Leitungen  von  Ausbildungseinrichtungen
und Schulen die Schülerinnen und Schüler oder deren Sorgeberechtigte gemäß §
34 (10) IfSG über die Bedeutung eines vollständigen Impfschutzes (Empfehlungen
der  Ständigen  Impfkommission  Deutschlands  STIKO)  und  über  die  Vorbeugung
übertragbarer Krankheiten aufklären.  Dies kann über Informationsveranstaltungen,
persönliche Gespräche, Merkblätter oder Aushänge erfolgen.

-
10.3. Meldepflicht und Sofortmaßnahmen

- Die  Leitung  von  Ausbildungseinrichtungen  und  Schulen  ist  gemäß
Infektionsschutzgesetz dazu verpflichtete, das Auftreten bzw. den Verdacht der in §
34 Absatz 1-3 genannten Erkrankungen (beim Personal oder bei Schülerinnen und
Schülern) unverzüglich dem zuständigen Gesundheitsamt zu melden.

- Inhalte dieser Meldung sind:
o Angaben zur meldenden Einrichtung (Adresse, Telefonnummer, Fax, Art der

Einrichtung),
o Angaben zur meldenden Person,
o Angaben  zu(r)  betroffenen  Person(en)  (Name,  Adresse,  Geburtsdatum,

Telefonnummer, Geschlecht, Funktion: betreute Person oder Mitarbeiter),
o die Art der Erkrankung bzw. des Verdachtes,
o Erkrankungsbeginn,
o Meldedatum an das Gesundheitsamt,
o Meldedatum des Meldeeingangs in der Einrichtung,
o Name, Anschrift und Telefonnummer des behandelnden Arztes.

- Wird  in  der  Einrichtung  eine  der  genannten  Erkrankung  bzw.  der  Verdacht
festgestellt,  so  werden  Sofortmaßnahmen  in  der  Einrichtung  eingeleitet.  Diese
können zum Beispiel folgende sein:

o Isolierung der erkrankten Kinder und Jugendlichen,
o Betreuung durch eine zuständige Aufsichtsperson,
o Verständigung der Erziehungsberechtigten,
o Sicherstellung möglicher Infektionsquellen,
o Verstärkung der Händehygiene (Personal, Kinder und Jugendliche).

- Die  getroffenen  und  geplanten  Maßnahmen  sind  mit  dem  zuständigen
Gesundheitsamt  abzustimmen.  Beispiele  zu  speziell  festgelegten
Hygienemaßnahmen beim Auftreten von übertragbaren Krankheiten sind unter 10.
„spezielle  Hygienemaßnahmen  beim  Auftreten  übertragbarer  Erkrankungen“
aufgeführt.

10.4. Wiederzulassungen in Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
In  §  34  des  IfSG  ist  festgelegt,  bei  welchen  Erkrankungen  oder  Verdachtsfällen  ein
Besuchsverbot  für  Lehrpersonal,  Schülerinnen  und  Schüler  sowie  andere  Mitarbeiter
besteht.  Eine  Wiederzulassung  ist  erst  nach  Abklingen  der  Symptome,  ärztlichem Urteil
bzw.  Zustimmung des Gesundheitsamtes möglich.  Ein Merkblatt  zur  Wiederzulassung in
Einrichtungen für Kinder und Jugendliche kann eine Orientierungshilfe sein.

11.  Spezielle  Hygienemaßnahmen  beim  Auftreten  übertragbarer
Erkrankungen

Bei einem Verdacht oder Auftreten übertragbarer Krankheiten, sind unter Umständen spezielle und
zu  den  genannten  auch  ergänzende  Hygienemaßnahmen und  Regelungen  in  der  Einrichtung



erforderlich, die mit dem Gesundheitsamt abgestimmt bzw. von diesem oder dem MSB veranlasst
werden.


